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Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Wohnbebauung 
Kaiserslauterer Straße 170, Gemarkung Bruchhof-
Sanddorf, hier: Aufstellungs- und Entwurfsbeschluss

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Bau- und Umweltausschuss (Vorberatung) 16.03.2023 N
Stadtrat (Entscheidung) 30.03.2023 Ö

Beschlussvorschlag

a. Dem Antrag auf Einleitung eines Satzungsverfahrens wird zugestimmt 
b. Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

„Wohnbebauung Kaiserslauterer Straße 170“ wird beschlossen 
c. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird gebilligt 
d. Die Verwaltung wird beauftragt, die Öffentlichkeits- und 

Behördenbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB sowie die 
Abstimmung mit den Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 
durchzuführen 

Sachverhalt

Die Vorhabenträgerin, die VLANA GmbH, vertreten durch Herrn Vladimir Bernhart, 
Betzentalstr. 15, 66386 St. Ingbert, hat mit Schreiben vom 06.03.2023 die Einleitung 
eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens beantragt.
  
In Homburg sollen im Stadtteil Bruchhof-Sanddorf im Bereich der Kaiserslauterer Straße 
170 nach Abriss des Bestandsgebäudes und der dazugehörigen Nebenanlagen zwei 
Mehrfamilienhäuser mit jeweils acht Wohneinheiten und zwei Doppelhäuser errichtet 
werden.
Bei dem Grundstück handelt es sich aktuell um ein leerstehendes freistehendes 
Einfamilienhaus mit privater Grün- und Freifläche.

Die Erschließung ist durch die direkte Lage an der Kaiserslauterer Straße gesichert, wobei 
die im rückwärtigen Bereich geplante Bebauung über eine zu errichtende Straße 
erschlossen werden soll. Der ruhende Verkehr kann vollständig auf dem Grundstück 
untergebracht werden. Es sind 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit vorgesehen.



Der Standort ist für Wohnnutzung sehr gut geeignet, da auch die Umgebung 
überwiegend durch Wohnnutzung geprägt ist.

Die Flächen des Geltungsbereichs befinden sich im Eigentum der Vorhabenträgerin.

Der Vorhaben- und Erschließungsplan wurde erarbeitet und ist auf dem Rechtsplan 
dargestellt. 
Aktuell beurteilt sich die planungsrechtliche Zulässigkeit nach § 34 BauGB. Auf dieser 
Grundlage kann die geplante Wohnbebauung nicht realisiert werden. Zur Schaffung der 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Planung bedarf es daher 
der Aufstellung des Bebauungsplanes. Der Bebauungsplan soll im beschleunigten 
Verfahren gem. § 13a i.V.m. § 13 BauGB aufgestellt werden.

Der Flächennutzungsplan stellt für die Fläche eine Wohnbaufläche dar. Das 
Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB ist somit erfüllt.
  
Zur Realisierung der Planungsziele sollen in dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
mit Vorhaben- und Erschließungsplan entsprechende Festsetzungen getroffen werden 
(Auswahl):
• Die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes zur Realisierung der geplanten 

Wohnbebauung.
• Die Festsetzung von maximalen Gebäudehöhen und maximalen Geschossigkeiten zur 

Vermeidung der Entstehung überdimensionierter Bauten.
• Die Festsetzung von Flächen für Stellplätze zur Ordnung des ruhenden Verkehrs auf 

dem Grundstück.
• Die Festsetzung von max. 2 bzw. max. 8 Wohneinheiten je Wohngebäude.
• Die Festsetzung einer Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung, hier: Straße zur 

Erschließung des Plangebietes.
• Die Festsetzung der Eingrünung nicht überbauter Flächen sowie der Installation von 

Photovoltaik, als naturschutzfachliche Aufwertung und Verbesserung des 
Mikroklimas.

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit Vorhaben- und 
Erschließungsplan „Wohnbebauung Kaiserslauterer Straße 170“ wird wie folgt begrenzt:
• im Norden durch die Straßenverkehrsfläche der Kaiserslauterer Straße (L 119),
• im Süden durch die Bebauung und private Freifläche der Straße „Am Gutshof“ Hs.-Nr. 

38 und 42,
• im Osten durch die Bebauung und private Freifläche der Straße „Am Gutshof“ Hs.-Nr. 

14, 14a und 32 und einer Grün- und Freifläche mit Gehölzstrukturen im Bereich der 
Kaiserslauterer Straße (L 119) sowie

• im Westen durch die Bebauung und private Freifläche der Kaiserslauterer Straße 
166a.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
mit Vorhaben- und Erschließungsplan sind dem beigefügten Lageplan zu entnehmen. 
Der Bebauungsplan umfasst eine Fläche von ca. 3.270 m2. 
 

Finanzielle Auswirkungen

Keine



Anlage/n

1 Antrag (nichtöffentlich)
2 Geltungsbereich (öffentlich)
3 Planzeichnung (öffentlich)
4 Begründung (öffentlich)
5 Luftbild und Kataster (öffentlich)



LAGEPLAN, OHNE MASSSTAB 
 
Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Vorhaben- und 
Erschließungsplan „Wohnbebauung Kaiserslauterer Straße 170“ in der Kreisstadt Homburg, 
Stadtteil Bruchhof. 
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VERFAHRENSVERMERKE

• Die Vorhabenträgerin, VLANA GmbH, hat mit Schreiben 
vom __.__.____ die Einleitung eines Bebauungsplan-
verfahrens nach § 12 BauGB beantragt.

• Der Stadtrat der Kreisstadt Homburg hat am 
__.__.____ die Einleitung des Verfahrens zur Auf-
stellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Wohnbebauung Kaiserslauterer Straße 170“ mit Vor-
haben- und Erschließungsplan beschlossen (§ 2 Abs. 1 
BauGB).

• Der Beschluss, diesen vorhabenbezogenen Be bau ungs-
plan aufzustellen, wurde am __.__.____ ortsüblich 
bekanntgemacht (§ 2 Abs.1 BauGB).

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes gelegenen Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen 
und Bezeichnungen mit dem Liegen schaftskataster 
übereinstimmen.

• Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird gem. 
§ 13a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung) 
im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Gem. §  13a 
Abs.  3 und 4 BauGB wird eine Umweltprüfung nicht 
durchgeführt.

• Der Stadtrat der Kreisstadt Homburg hat in seiner Sit-
zung am __.__.____ den Entwurf gebilligt und die 
öffentliche Auslegung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes „Wohnbebauung Kaiserslauterer Straße 
170“ mit Vorhaben- und Erschließungsplan beschlos-
sen (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
mit Vorhaben- und Erschließungsplan, bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) so-
wie der Begründung, hat in der Zeit vom __.__.____ 
bis einschließlich __.__.____ öffentlich ausgelegen 
(§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem Hin-
weis, dass Stellungnahmen während der Auslegungs-
frist von jedermann schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch per Mail abgegeben werden können, dass 
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben können, am __.__.____ ortsüblich be-
kannt gemacht (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden wurden mit Schrei-
ben vom __.__.____ von der Auslegung benachrich-
tigt (§  13a BauGB i.V.m. §  3 Abs.  2 BauGB und §  4 
Abs.  2 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde 
eine Frist bis zum __.__.____ zur Stellung nahme ein-
geräumt.

• Während der öffentlichen Auslegung gingen seitens 

der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie der Nachbargemeinden Anregungen und 
Stellungnahmen ein. Die Abwägung der vorgebrachten 
Bedenken und Anregungen erfolgte durch den Stadtrat 
am __.__.____. Das Ergebnis wurde denjenigen, die 
Anregungen und Stellungnahmen vorgebracht haben, 
mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB).

• In seiner Sitzung am __.__.____ hat der Stadtrat der 
Kreisstadt Homburg den Durchführungsvertrag zum 
Vorhaben beschlossen.

• Der Stadtrat hat am __.__.____ den vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan „Wohnbebauung Kaiserslaute-
rer Straße 170“ als Satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1 
BauGB). Der vorhabenbezogene Bebauungsplan be-
steht aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil  B), dem Vorhaben- und Erschließungsplan sowie 
der Begründung.

• Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Wohnbebau-
ung Kaiserslauterer Straße 170“ mit Vorhaben- und Er-
schließungsplan wird hiermit als Satzung ausgefertigt.

 Homburg, den ____.____.________

 Der Oberbürgermeister
 i.V. Der Bürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ ortsüb-
lich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). In dieser 
Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit der Einsicht-
nahme, die Voraussetzungen für die Geltendmachung 
der Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechts-
folgen der §§ 214, 215 BauGB und auf die Rechtsfol-
gen des § 12 Abs. 6 KSVG hingewiesen worden.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der vorhabenbezo-
gene Bebauungsplan „Wohnbebauung Kaiserslauterer 
Straße 170“, bestehend aus der Plan zeich nung (Teil A) 
und dem Textteil (Teil B), dem Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan sowie der Begründung, in Kraft (§ 10 Abs. 3 
BauGB).

 Homburg, den ____.____.________

 Der Oberbürgermeister
 i.V. Der Bürgermeister

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gelten 
u.a. folgende Gesetze und Verordnungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
4. Januar 2023 (BGBl. I Nr. 6).

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (PlanZV) vom 
18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBI. I S. 1802).

• Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 des 
Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 16. März 2022 
(Amtsbl. I S. 648).

• Saarländisches Gesetz zur Ausführung des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (Saarländisches 
Bodenschutzgesetz - SBodSchG) vom 20. März 
2002 (Amtsbl. 2002 S. 990), zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 21. November 2007 (Amtsbl. S. 
2393).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBI. I 
S. 1362).

• Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im Saar-
land - Saarländisches Naturschutzgesetz - (SNG) - 
vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 726), zuletzt 
geändert durch Artikel 162 des Gesetzes vom 8. 
Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2629).

• Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) 
(Art. 3 des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung des 
saarländischen Denkmalschutzes und der saarlän-
dischen Denkmalpflege) vom 13. Juni 2018 (Amts-
bl. 2018, S. 358), zuletzt geändert durch Artikel 260 
des Gesetzes vom 8. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 
2629).

• Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni 
1960 in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. 
Juli 2004 (Amtsbl. S. 1994), zuletzt geändert durch  
Artikel 173 des Gesetzes vom 8. Dezember 2021 
(Amtsbl. I S. 2629).

• § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) des Saarlandes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. 
Oktober 2022 (Amtsbl. I S. 1296).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

• Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Vorhaben- und Erschließungsplan wird im beschleunigten Ver-
fahren gem. § 13a BauGB aufgestellt. Die Vorschriften des § 13 BauGB gelten entsprechend. Damit wird 
gem. § 13 Abs. 3 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach 
§ 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB und gem. § 13 Abs. 2 BauGB 
von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.

• Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von Kurzumtrieb-
splantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere 
Gehölze in der Zeit vom 01. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den Stock zu 
setzen.

• Sind im Plangebiet Altlasten oder altlastenverdächtige Flächen bekannt, oder ergeben sich bei späteren Bau-
vorhaben Anhaltspunkte über schädliche Bodenveränderungen, besteht gemäß § 2 Abs. 1 Saarländisches 
Bodenschutzgesetz (SBodSchG) die Verpflichtung, das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz in seiner 
Funktion als Untere Bodenschutzbehörde zu informieren.

• Baudenkmäler und Bodendenkmäler sind nach heutigem Kenntnisstand von der Planung nicht betroffen. Auf 
die Anzeigepflicht von Bodenfunden und das Veränderungsverbot (§ 16 Abs. 1 und 2 SDschG) wird hinge-
wiesen. Zudem wird auf § 28 SDschG (Ordnungswidrigkeiten) hingewiesen.

• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass es Oberflächenabflüsse (aufgrund 
von Starkregenereignissen) einem kontrollierten Abfluss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern darf 
kein zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächenpla-
nung vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besonderer Maßnahmen zur Abwehr von mögli-
chen Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begründung und 
Grundstücksgestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken.

• Die Einsicht in die verwendeten Normen, Richtlinien ist im Bauamt der Kreisstadt Homburg möglich.

HINWEISE

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 49-54 Saarländisches Wassergesetz)
• Das Plangebiet ist im Trennsystem zu entwässern.
• Das Schmutzwasser ist durch Anschluss an die angrenzende vorhandene öffentliche Kanalisation 

(Mischsystem) zu entsorgen.
• Das auf dem Grundstück anfallende Niederschlagswasser ist vollständig auf dem Grundstück zu versickern. 

Sollte eine Versickerung technisch oder rechtlich nicht möglich sein, ist das anfallende Niederschlagswasser 
durch geeignete Maßnahmen (z.B. Dachbegrünung, Retentionszisternen, etc.) auf dem Grundstück zurück-
zuhalten und gedrosselt über einen Regenwasserkanal der angrenzend vorhandenen öffentlichen 
Kanalisation (Mischsystem) zuzuführen. Die erforderlichen Anlagen müssen den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik entsprechen.

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 4 LBO)

Für das Plangebiet werden folgende örtliche Bauvorschriften festgesetzt:

• Innerhalb des Plangebietes sind Satteldächer, Flachdächer und flachgeneigte Dächer bis zu 30° zulässig.
• Die Installation von Anlagen zur Nutzung solarer Energie auf den Dachflächen ist zulässig.
• Unzulässig sind Fassadenverkleidungen aus glänzenden / reflektierenden Materialien. Ausnahmsweise sind 

auch andere Materialien zulässig.
• Standflächen für Abfallbehälter sind in den zur öffentlichen Straßenfläche orientierten Bereichen entweder 

in Schränken einzuhausen oder sichtgeschützt anzuordnen.
• Flächen, die nicht als Stellplätze, Zufahrten, Terasssen oder Wege benötigt werden, sind unversiegelt zu 

belassen und gärtnerisch als Zier- oder Nutzgarten anzulegen. Großflächig mit Steinen bedeckte Flächen, 
auf denen hauptsächlich Steine zur Gestaltung verwendet werden und Pflanzen nicht oder nur in geringer 
Zahl vorkommen (Schottergärten), sind im Bereich dieser Freiflächen nicht zulässig. Wasserdichte oder 
nicht durchwurzelbare Materialien (z.B. Folien, Vlies) sind nur zur Anlage von dauerhaft mit Wasser gefüll-
ten Flächen zulässig. Mineralische Splitabdeckungen für z.B. trockenresistente und insektenfreundliche 
Beete oder Gartenanlagen ohne zusätzliches Vlies und Folie sind erlaubt.

• Im Baugebiet sind gemäß § 47 LBO je Wohneinheit 1,5 Stellplätze nachzuweisen.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LBO UND SWG)

Analog zu § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die fest-
gesetzte GRZ durch Garagen und Stellplätze mit ihren 
Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, 
bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, 
durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, 
(§ 19 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 BauNVO) in beiden Bereichen 
bis zu einer GRZ von 0,6 überschritten werden.

3.3 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE 
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 20 ABS. 1 BAUNVO

Siehe Plan.
Die Zahl der Vollgeschosse wird analog § 16 Abs. 2 
BauNVO und § 20 Abs. 1 BauNVO als Höchstmaß fest-
gesetzt. 

4. BAUWEISE
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 22 BAUNVO

Siehe Plan.
Als Bauweise wird gem. § 22 Abs. 2 BauNVO für WA 
1 und 2 eine offene Bauweise (o) festgesetzt. In der 
offenen Bauweise sind Gebäude mit seitlichem 
Grenzabstand zu errichten.

In WA 2 sind Einzel- und Doppelhäuser zulässig.
Bei der Errichtung eines Doppelhauses ist die Nicht-
Einhaltung des seitlichen Grenzabstandes zulässig.

5. ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE 
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 23 BAUNVO

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im 
Bebauungsplangebiet durch die Festsetzung von 
Baugrenzen bestimmt. Analog §  23 Abs.  3 BauNVO 
dürfen Gebäude und Gebäudeteile die Baugrenze 
nicht überschreiten. Demnach sind die Gebäude inner-
halb des im Plan durch Baugrenzen definierten 
Standortes zu errichten. Ein Vortreten von Gebäudeteilen 
in geringfügigem Ausmaß kann zugelassen werden.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen 
(§ 14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck der 
in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Die Ausnahmen des § 14 Abs. 2 
BauNVO gelten entsprechend.

Das Gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach 
Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind oder 
zugelassen werden können (z.B. Stellplätze, Garagen, 
Carports).

6. FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE, GARAGEN, 
CARPORTS UND NEBENANLAGEN
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB 
I.V.M. § 12 BAUNVO

Stellplätze, Garagen und Carports sind in Anwendung 
des § 12 Abs. 1 BauNVO innerhalb der Baugrenzen 
und innerhalb der Fläche für Stellplätze, Garagen und 
Carports allgemein zulässig.

Ebenfalls sind Müllsammelplätze und 
Fahrradabstellplätze i.S.v. Nebenanlagen innerhalb der 
Flächen für Stellplätze und Nebenanlagen zulässig.

7. HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER WOHNEIN-
HEITEN JE WOHNGEBÄUDE 
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB Siehe Plan.

Im Bereich der Mehrfamilienhäuser entlang der 
Kaiserslauterer Straße (WA 1) sind maximal 8 
Wohneinheiten je Wohngebäude zulässig.

Im rückwärtigen Bereich (WA 2) sind maximal 2 
Wohneinheiten je Wohngebäude zulässig.

8. VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER 
ZWECKBESTIMMUNG; HIER: 
PRIVATSTRASSE 
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB Siehe Plan.

Zur Erschließung der im rückwärtigen Bereich befindli-
chen Bebauung wird eine Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung, hier: Privatstraße, festgesetzt. Die 
Regelbreite der Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung beträgt 5,50 m. 

9. PRIVATE GRÜNFLÄCHEN 
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB Siehe Plan.

10. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT 
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB Abriss Gebäude: Vor dem Abriss des Gebäudes gel-

ten die folgenden Richtlinien:
• Durchführung einer Gebäudeprüfung vor dem 

Rückbau des Gebäudes aufgrund der Potenziale 
für streng geschützte Artengruppen Fledermäuse 
und gebäudebrütende Vögel. Baumaßnahmen dür-
fen nur dann begonnen werden, wenn keine Vögel 
an oder in den Gebäuden nisten, ggf. ist der 
Rückbaubeginn zu verschieben, um den 
Tötungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 auszu-
schließen. 

• Prüfung der z.T. defekten und hinterlüfteten 
Eternitfassaden und des Dachstuhls des 
Gebäudebestandes auf Spuren rezenter oder frü-
herer Fledermausquartiere; ggf. Abstimmung des 
weiteren Vorgehens mit der zuständigen 
Naturschutzbehörde (LUA).

Neubebauung: Vor Neubebauung des Grundstückes 
gelten die folgenden Richtlinien:
• Zur Vermeidung der Tötung sind die gesetzlichen 

Rodungsfristen nach § 39 Abs. 5 BNatSchG zwin-
gend einzuhalten.

• Im Fall brütender Haussperlinge sind an den 
geplanten Gebäuden als Ersatz künstliche 
Nisthilfen vorzusehen. Die in diesem Fall arten-
schutzrechtlich erforderliche Maßnahme wird 
jedoch grundsätzlich empfohlen.

• Zum Nachweis der Präsenz / Absenz der 
Mauereidechse ist eine 1-2 malige Begehung der 
Fläche bei geeigneter Witterung (sonnig, nicht zu 
warm) durchzuführen. Sollten Individuen gefunden 
werden, dann sind in Absprache mit dem LUA 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen (Abfangen 
und Übersiedeln in Bahnlinie oder Schaffung von 
Habitaten im rückwärtigen Grundstück und 
Vergrämung).

Reduzierung der Versiegelung: Der Anteil befes-
tigter Flächen ist auf ein Mindestmaß zu beschränken: 
Kfz-Stellplätze sind einschließlich ihrer Zu- und 
Abfahrten ausschließlich in wasserdurchlässigen 
Belägen (z.B. Splittfugenpflaster oder offenporiges 
Wabenfugenpflaster) und versickerungsfähigem 
Unterbau auszuführen.

11. NUTZUNG ERNEUERBARER ENERGIEN 
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 23 B BAUGB Bei der Errichtung von Gebäuden sind bauliche 

Maßnahmen für den Einsatz erneuerbarer Energien 
(insbesondere Solarenergie) vorzusehen. Hierbei han-
delt es sich u.a. um Leitungsstränge, Schächte, ggf. 
auch statische Aufwendungen im Dachbereich.

12. ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN 
UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN 
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB I.V.M. § 9 
ABS. 1 NR. 25 B BAUGB

Entlang der südlichen Grundstücksgrenze ist zum 
Schutz der Privatsphäre der Nachbargrundstücke die 
bestehende Bepflanzung mit einheimischen und stand-
orttypischen Arten in gerader Linie fortzuführen und 
möglichst dauerhaft zu erhalten. Es sind regionaltypi-
sche Arten der Pflanzliste zu verwenden. Der Erhalt der 
bestehenden Bäume entlang der südlichen 
Plangebietsgrenze ist zu berücksichtigen. Es sind min-
destens 7 Bäume entlang der südlichen Grenze des 
Geltungsbereiches zu pflanzen, zu erhalten und ggf. zu 
ersetzen.

Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind als 
begrünte Gartenfläche anzulegen, sofern sie nicht für 
Zufahrten, Stellplätze, Wege oder weitere 
Gestaltungselemente benötigt werden. Zulässig sind 
alle Maßnahmen, die geeignet sind, eine ansprechen-
de Durchgrünung und eine harmonische und optisch 
ansprechende Einbindung in das umgebende 
Siedlungsbild zu erreichen. Zur Eingrünung sind zusätz-
lich zu den Bäumen im südlichen Geltungsbereich 
innerhalb des Geltungsbereiches mindestens 10 stand-
ortgerechte Laubbaumhochstämme / Stammbüsche zu 
pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang nach-
zupflanzen.

Pflanzliste:
Für die Hochstämme können folgende Arten verwen-
det werden:
• Feld-Ahorn (Acer campestre) (trocken- / hitzetole-

rante Art)
• Spitz-Ahorn (Acer platanoides) (trocken- / hitzeto-

lerante Art)
• Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) (trocken- / hit-

zetolerante Art)
• Hainbuche (Carpinus betulus)
• Sommer-Linde (Tilia platyphyllos)
• Winter-Linde (Tilia cordata)
• Silber-Linde (Tilia tomentosa)
• Platane (Platanus x acerifolia)
• Mehlbeere (Sorbus aria)
• Rosskastanie (Aesculus hippocastanum)

Aus klimatischen Gründen wird empfohlen, bei 
Pflanzungen die trocken- / hitzetoleranten Sorten zu 
verwenden.

Bei allen Baumpflanzungen sind die Empfehlungen 
der FLL (Empfehlungen für Baumpflanzungen, Teil 1 - 
Planung, Pflanzarbeiten, Pflege, 2. Ausgabe 2015, Teil 
2 Standortvorbereitungen für Neupflanzungen, Pflanz-
gruben und Wurzelraumerweiterung, Bauweisen und 
Substrate, 2. Ausgabe 2010 sowie die Gütebestim-
mungen für Baumschulpflanzen) ebenso wie die ein-
schlägigen DIN Normen (DIN 18916 - Vegetations-
technik im Landschaftsbau, Pflanzen und 
Pflanzarbeiten) zu beachten. Die Bäume sind dauer-
haft zu sichern und Ausfälle durch gleichartige Bäume 
zu ersetzen.

Flächdächer und geneigte Dächer mit einer Neigung 
bis zu 10° sind mit einer Subtratschicht von ca. 10 cm 
Stärke mindestens extensiv zu begrünen. Eine Nut-
zung als Dachgarten ist zulässig. Dabei ist ein Begrü-
nungssystem zu wählen, welches das dauerhafte und 
vitale Wachstum von Gräsern, Polterstauden und 
zwergigen Gehölzen auch während länger anhalten-
der Hitze- und Trockenheitsperioden gewährleistet.

13. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES 
ANALOG § 9 ABS. 7 BAUGB Siehe Plan.

1.  BAUPLANUNGSRECHTLICHE  
 FESTSETZUNGEN
 § 12 ABS. 3A BAUGB I.V.M. § 9 ABS. 2 BAUGB Gemäß § 12 Abs. 3a BauGB wird unter Anwendung 

des § 9 Abs. 2 BauGB festgesetzt, dass im Rahmen der 
festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig 
sind, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger 
im Durchführungsvertrag verpflichtet.

2.  ART DER BAULICHEN NUTZUNG
 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB;  

§§ 1-14 BAUNVO

ALLGEMEINES WOHNGEBIET (WA 1)

 zulässig sind:

 nicht zulässig sind:

ALLGEMEINES WOHNGEBIET (WA 2)

 zulässig sind:

 nicht zulässig sind:

Siehe Plan.

analog § 4 BauNVO

analog § 4 Abs. 2 BauNVO

1. Wohngebäude (hier max. 8 Wohneinheiten je 
Gebäude),

2. nicht störende Handwerksbetriebe,
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und 

gesundheitliche Zwecke.

analog § 4 Abs. 2 und Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 
5 und Abs. 6 Nr. 1 BauNVO

1. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden 
sowie Schank- und Speisewirtschaften,

2. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
3. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
4. Anlagen für Verwaltungen,
5. Gartenbaubetriebe,
6. Tankstellen,
7. Anlagen für sportliche Zwecke.

analog § 4 BauNVO

analog § 4 Abs. 2 BauNVO

1. Wohngebäude (hier max. 2 Wohneinheiten je 
Gebäude),

2. nicht störende Handwerksbetriebe,
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und 

gesundheitliche Zwecke.

analog § 4 Abs. 2 und Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 
5 und Abs. 6 Nr. 1 BauNVO

1. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden 
sowie Schank- und Speisewirtschaften,

2. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
3. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
4. Anlagen für Verwaltungen,
5. Gartenbaubetriebe,
6. Tankstellen,
7. Anlagen für sportliche Zwecke.

3. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. §§ 16-21A BAUNVO

3.1 HÖHE BAULICHER ANLAGEN
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB  
I.V.M. § 18 BAUNVO

Siehe Plan. 
Maßgebender oberer Bezugspunkt für die maximale 
Höhe der baulichen und sonstigen Anlagen ist die 
Gebäudeoberkante (GOK). 

Bei Gebäuden mit Flachdächern oder flachgeneigten 
Dächern ist der maßgebende obere Bezugspunkt für 
die maximale Höhe grundsätzlich die Oberkante der 
baulichen und sonstigen Anlagen (Attika, 
Gebäudeoberkante etc.).

Die Gebäudeoberkante wird im Übrigen definiert 
durch den Schnittpunkt zweier geneigter Dachflächen 
oder den Schnittpunkt zwischen Außenwand und 
Dachhaut.

Der maßgebende obere Bezugspunkt kann den 
Nutzungsschablonen entommen werden.

Maßgebender unterer Bezugspunkt für die Angabe der 
Höhe baulicher Anlagen ist die Oberkante der 
Erschließungsstraße gemessen an der straßenseitigen 
Gebäudemitte. Grenzen zwei Straßen an das Gebäude 
an, ist die niedrigere der beiden Straßenhöhen als 
Bezugspunkt zu wählen.

Die zulässigen Höhen können durch untergeordnete 
Bauteile (technische Aufbauten, etc.) auf max. 10 % 
der Grundfläche bis zu einer Höhe von max. 2,00 m 
überschritten werden. 

Durch Photovoltaikmodule / Solarmodule inkl. der zum 
Betrieb erforderlichen Anlagen und Bauteile sind wei-
tere Überschreitungen zulässig.

3.2 GRUNDFLÄCHENZAHL 
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die Grundflächenzahl (GRZ) wird analog § 9 Abs. 1 Nr. 
1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 1 und 4 BauNVO sowohl in 
WA 1 als auch in WA 2 auf 0,4 festgesetzt.

Bei der Ermittlung der Grundfläche sind im Übrigen 
analog § 19 Abs. 4 BauNVO auch die Grundflächen 
von
1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
3. baulichen Anlagen unterhalb der Gelände-

oberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich 
unterbaut wird,

mitzurechnen.

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (ANALOG § 9 BAUGB + BAUNVO)

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

WA ALLGEMEINES WOHNGEBIET
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 4 BAUNVO)

GOKmax.
10 m

HÖHE BAULICHER UND SONSTIGER ANLAGEN ALS HÖCHSTMASS; HIER: MAXIMAL ZULÄSSIGE GEBÄUDEOBERKANTE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

GRZ GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 BAUNVO)

II ZAHL DER VOLLGESCHOSSE (HÖCHSTMASS)
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 20 ABS. 1 BAUNVO)

o OFFENE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

ED
BAUWEISE / HAUSFORM; HIER: EINZELHÄUSER; DOPPELHÄUSER
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS. 3 BAUNVO)

St FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE UND NEBENANLAGEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB I.V.M. § 12 BAUNVO)

2 WE HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER WOHNEINHEITEN JE WOHNGEBÄUDE
(§ 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB)

priv VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: PRIVATSTRASSE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

p PRIVATE GRÜNFLÄCHEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB)

ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB)

RÜCKBAU GEBÄUDE / BAULICHE ANLAGE

ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHES MASS DER NUTZUNG

Art der baulichen 
Nutzung

Zahl der Vollge-
schosse

Grundflächenzahl
Wohneinheiten je 

Wohngebäude

Bauweise
Höhe baulicher 

Anlagen

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

TEIL A: PLANZEICHNUNG

Die Katastergrundlage ist im Original bestätigt.
Stand Kataster: 10.01.2023; Quelle: LVGL Saarland

Die digitale Liegenschaftskarte entstand durch manuelles Digitalisieren der analogen Liegenschaftskarte. Durch 
Transformationsberechnungen wurde eine blattschnittfreie und homogene Liegenschaftskarte erzeugt. 
Demzufolge kann die Genauigkeit der digitalen Liegenschaftskarte auch nur der Genauigkeit der zugrunde 
gelegenen, analogen Liegenschaftskarte entsprechen. Werden aus der digitalen Liegenschaftskarte Koordinaten 
entnommen, muss für jede weitere Verwendung beachtet werden, dass die Genauigkeit im besten Falle die der 
grafischen Koordinaten (Präsentationskoordinaten) entspricht. Auch sonstige Maße (Spannmaße), die aus der 
digitalen Liegenschaftskarte abgeleitet werden, sind unter diesem Gesichtspunkt zu beurteilen.

VORHABEN- UND ERSCHLIESSUNGSPLAN

Quelle und Stand Katastergrundlage: LVGL, 10.01.2023; Bearbeitung: Kernplan GmbH

PLANGEBIET

WA 2 II

GRZ
0,4

2 WE

o, ED
GOKmax.

8 m

WA 1 II

GRZ
0,4

8 WE

o 
GOKmax.

10 m

NORD-ANSICHT

Quelle: VLANA GmbH, Betzentalstr. 15, 66386 St. Ingbert; Stand der Planung: Februar 2023

Quelle: VLANA GmbH, Betzentalstr. 15, 66386 St. Ingbert; Stand der Planung: Februar 2023

rote Linie: Kanal, orangefarbene Linie: Strom, blaue Linie: Wasser
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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Im Homburger Stadtteil Bruchhof-Sanddorf 
im Bereich der Kaiserslauterer Straße (L 
119) sollen nach Abriss des Bestandsge-
bäudes und der dazugehörigen 
Nebenanlagen zwei Mehrfamilienhäuser 
mit jeweils acht Wohneinheiten und zwei 
Doppelhäuser entstehen (Schließen einer 
Baulücke, Nachverdichtung). Bei dem 
Plangebiet selbst handelt es sich aktuell um 
ein leerstehendes freistehendes Einfami-
lienhaus mit privater Grün- und Freifläche.

Die Erschließung der Fläche ist über die  
Kaiserslauterer Staße (L 119) bereits ge-
währleistet, wobei es zur Erschließung der 
geplanten Bebauung im rückwärtigen Be-
reich der Errichtung einer Wohnstraße be-
darf. Die erforderlichen Stellplätze (ruhen-
der Verkehr) können vollständig auf dem 
Grundstück organisiert werden.

Der Standort ist für Wohnnutzung sehr gut 
geeignet, da auch die Umgebung durch 
überwiegend Wohnnutzung geprägt ist. 
Eine stetige Nachfrage nach Wohnraum-
angebot ist aufgrund der Attraktivität der 
Kreisstadt Homburg als Wohn- und Arbeits-
ort vorhanden. Daher ist die Kreisstadt 
Homburg auch bestrebt, geeignete Flächen 
für eine Wohnbebauung nutzbar zu ma-
chen.

Vorhabenträger und Grundstückseigentü-
mer für die Realisierung der geplanten Nut-
zung ist die VLANA GmbH, vertreten durch 
Herrn Vladimir Bernhart, Betzentalstr. 15, 
66386 St. Ingbert.

Aktuell beurteilt sich die planungsrechtliche 
Zulässigkeit nach § 34 BauGB. Auf dieser 
Grundlage kann die geplante Wohnbebau-
ung teilweise realisiert werden. Daher be-
darf es der Aufstellung des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes.

Der Stadtrat der Kreisstadt Homburg hat 
nach § 1 Abs. 3 BauGB und § 2 Abs. 1 
BauGB i.V.m. § 12 BauGB auf Antrag des 
Vorhabenträgers die Aufstellung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes „Wohn-
bebauung Kaiserslauterer Straße 170“ in 
seiner Sitzung am __.__.____ beschlossen.

Mit der Erstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes und der Durchführung 
des Verfahrens ist die Kernplan, Gesellschaft 
für Städtebau und Kommunikation mbH, 

Kirchenstraße 12, 66557 Illingen, beauf-
tragt.

Verfahrensart

Das Verfahren wird nach § 13a BauGB (Be-
bauungspläne der Innenentwicklung) 
durchgeführt. Es handelt sich bei der Pla-
nung um eine Maßnahme der 
Innenentwicklung (Nachverdichtung im In-
nenbereich). Mit dem Gesetz zur Erleichte-
rung von Planungsvorhaben für die 
Innenentwicklung der Städte vom 21. De-
zember 2006, das mit der Novellierung des 
Baugesetzbuches am 1. Januar 2007 in 
Kraft trat, fällt die seit Juli 2004 vorgesehe-
ne förmliche Umweltprüfung bei Bebau-
ungsplänen der Größenordnung bis zu 
20.000 qm weg. Dies trifft für den vorlie-
genden Bebauungsplan zu, da das 
Plangebiet lediglich eine Fläche von ca. 
3.270 qm in Anspruch nimmt.

Eine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht unterliegen, wird mit dem 
Bebauungsplan nicht begründet.

Weitere Voraussetzung der Anwendung des 
§ 13a BauGB ist, dass keine Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 
Nr. 7b BauGB genannten Umweltbelange 
vorliegen. Dies trifft für den vorliegenden 
Bebauungsplan zu. Auch bestehen keine 
Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung 
Pflichten zur Vermeidung der Begrenzung 
der Auswirkungen von schweren Unfällen 
nach § 50 BImSchG zu beachten sind.

Damit sind die in § 13a BauGB definierten 
Voraussetzungen erfüllt, um den Bebau-
ungsplan im beschleunigten Verfahren ge-
mäß § 13a Abs. 2 BauGB aufzustellen. Es 
sind keine Gründe gegeben, die gegen die 
Anwendung dieses Verfahrens sprechen.

Die Vorschriften des vereinfachten Verfah-
rens nach § 13 BauGB gelten entsprechend: 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 13 
Abs. 2 und 3 BauGB und § 13a Abs. 2 und 
3 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 
2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-

bezogener Informationen verfügbar sind, 
der zusammenfassenden Erklärung nach § 
10a Abs. 1 BauGB und von der frühzeitigen 
Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 
1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen wird. 
Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten die 
Eingriffe als vor der planerischen Entschei-
dung erfolgt oder zulässig, ein Ausgleich 
der vorgenommenen Eingriffe ist damit 
nicht notwendig.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Kreisstadt 
Homburg stellt für die Fläche eine 
Wohnbaufläche dar. Das Entwicklungsgebot 
gem. § 8 Abs. 2 BauGB ist somit erfüllt.

Voraussetzungen des vorhaben
bezogenen Bebauungsplanes

Zur Schaffung von Baurecht durch einen 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan sind 
folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

• Der Vorhaben- und Erschließungsplan, 
der eine umfassende Gesamtbeschrei-
bung des Vorhabens enthält, ist von 
dem Vorhabenträger zu erarbeiten, der 
Kreisstadt Homburg vorzulegen und ab-
zustimmen.

• Der Durchführungsvertrag, in dem sich 
der Vorhabenträger auf der Grundlage 
eines mit der Kreisstadt abgestimmten 
Planes zur Durchführung des Vorhabens 
innerhalb einer bestimmten Frist und 
zur Tragung der Planungs- und Erschlie-
ßungskosten ganz oder teilweise ver-
pflichtet, ist vor dem Satzungsbeschluss 
des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes zwischen Vorhabenträger und 
Kommune abzuschließen.

• Der Vorhaben- und Erschließungsplan 
wird gem. § 12 BauGB Bestandteil des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. 
Der Durchführungsvertrag und die darin 
enthaltenen Verpflichtungen des 
Vorhabenträgers hingegen bleiben 
rechtlich gegenüber dem vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan selbstständig.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Das Plangebiet befindet sich in der Gemar-
kung Bruchhof-Sanddorf. Der Geltungsbe-
reich liegt innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortslage am östlichen 
Siedlungsrand im Bereich der Kaiserslaute-
rer Staße (L 119). 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
wird wie folgt begrenzt:

• im Norden durch die Straßenverkehrs-
fläche der Kaiserslauterer Straße (L 
119),

• im Süden durch die Bebauung und pri-
vate Freiflächen der Straße Am Gutshof 
Hs.-Nr. 38 und 42,

• im Osten durch die die Bebauung und 
private Freiflächen der Straße Am Guts-
hof Hs.-Nr. 14, 14a und 32 und einer 
Grün- und Freifläche mit Gehölzstruktu-
ren im Bereich der Kaiserslauterer Stra-
ße (L 119) sowie

• im Westen durch die Bebauung und pri-
vate Freifläche der Kaiserslauterer Stra-
ße 166a.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches 
sind der Planzeichnung des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung, Eigen
tumsverhältnisse

Die Fläche des Plangebietes befindet sich 
vollständig im Eigentum des Vorhaben-
trägers. Aufgrund der Eigentums verhältnisse 
ist von einer zügigen Realisierung des Vor-
habens auszugehen.

Das Plangebiet stellt derzeit eine mit einem 
freistehenden Einfamilienhaus, welches 
aber derzeit leersteht, bebaute Wohnbau-
fläche mit Gehölzbeständen dar.

Die Umgebung des Plangebietes ist vorwie-
gend durch Wohnnutzung und private Frei-
flächen (Privatgärten) geprägt. Im direkten 
Umfeld befindet sich zusätzlich eine Auto-
werkstatt.

In der erweiterten Nachbarschaft befindet 
sich außerdem das Gut Königsbruch (ca. 

300 m südöstlich in der Straße „Am Guts-
hof“) und der Sportplatz (ca. 800 m südlich 
in der Straße „Kehrberg“).

Das Plangebiet ist somit für Wohnnutzung 
prädestiniert.

Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet ist reliefarm. Es ist nicht da-
von auszugehen, dass sich die Topografie in 
irgendeiner Weise auf die Festsetzungen 
dieses Bebauungsplanes (insbesondere 

Festsetzung des Baufensters) auswirken 
wird.

Verkehr

Das Plangebiet ist über die Kaiserslauterer 
Straße (L 119) erschlossen. Über diese ist 
das Plangebiet mit dem Ortskern von Bruch-
hof-Sanddorf, aber auch der Stadtmitte von 
Homburg verbunden. Die Kaiserslauterer 
Straße (L 119) verbindet das Plangebiet zu-
sätzlich mit dem überörtlichen Verkehrs-
netz.

Kataster mit Geltungsbereich, ohne Maßstab; Quelle: LVGL; Bearbeitung: Kernplan

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Blick auf bestehende Bebauung (Rückansicht) innerhalb des Plangebietes
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Die Anbindung des Plangebietes an den 
 ÖPNV erfolgt über die Bushaltestellen 
„Bechhofer Str.“ und „Am Gutshof“, so-
dass davon auszugehen ist, dass der ÖPNV 
genutzt wird und kein über das übliche Maß 
hinausgehender Stellplatzbedarf besteht.

Zur internen Erschließung bedarf es für die 
Realisierung des Vorhabens einer Wohn-
straße. 

Die konkretisierten Planungen / Detailpla-
nungen müssen vor der Bauausführung 
noch abgestimmt werden. 

Ver und Entsorgung

Das Plangebiet liegt innerhalb eines bebau-
ten Gebietes.

Die für die geplante Nutzung erforderliche 
Ver- und Entsorgungsinfrastruktur und da-
mit Anschlusspunkte sind bereits aufgrund 
der Bestandsbebauung vorhanden.

Da das Plangebiet und die Umgebung be-
reits vor 1990 bebaut waren, ist eine Ent-
wässerung im Mischsystem grundsätzlich 
zulässig. Trotzdem soll im Gebiet ein ge-
trennter Niederschlagswasserkanal verlegt 
werden, um langfristig eine getrennte Ab-
leitung sicherzustellen.

Gemäß des Kartendienstes zur potenziellen 
Versickerungseignung des Bodens ist der 
Geltungsbereich für eine Versickerung be-
dingt geeignet. (Quelle: LVGL, Geoportal Saarland, 

Stand der Abfrage: 20.01.2023) Dies ist nur ein 
Anhaltspunkt und muss im Zuge der Detail-
planung nochmal geprüft werden. 

Die konkretisierten Planungen / Detailpla-
nungen müssen vor der Bauausführung 
noch mit den Ver- und Entsorgungträgern 
abgestimmt werden.

Geobasisdaten, @ LVGL ONL 881/2023; Bearbeitung: Kernplan GmbH

Wohnbebauung in der Umgebung (Kaiserslauterer Straße)
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Versickerungsfähigkeit des Bodens (grün = geeignet, gelb = bedingt geeignet, rot = ungeeignet); Quelle: LVGL, GeoPortal Saarland, Stand der Abfrage: 20.01.2023)
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion, Siedlungsachse Kernzone des Verdichtungsraumes, Siedlungsachse 1. Ordnung, Mittelzentrum Homburg

Vorranggebiete • Lage in einem Vorranggebiet für Grundwasserschutz

zu beachtende Ziele und Grundsätze • nachrichtlich übernommene Siedlungsfläche (entspricht dem Planvorhaben)

• (Z 12): Konzentration der Siedlungsentwicklung in den zentralen Orten entlang der 
Siedlungsachsen (ausgewogene Raumstruktur, Vermeidung flächenhafter Siedlungs-
strukturen, Erreichbarkeitsverhältnisse): erfüllt

• (Z 17, 21) Nutzung der im Siedlungsbestand vorhandenen Potenziale; bedarfsgerech-
te, städtebaulich sinnvolle Arrondierung des Siedlungsbestandes statt Ausdehnung in 
den Außenbereich: erfüllt

• (Z 32) Inanspruchnahme erschlossener Bauflächen statt Ausweisung und Erschlie-
ßung neuer Wohnbauflächen: erfüllt

• keine Restriktionen für das Vorhaben

Wohneinheiten • Baureifmachung für zweckentsprechende Nutzung des Gebietes

• 3,5 Wohneinheiten pro 1.000 Einwohner und Jahr

• Baulandreserve dient der Nachverdichtung

• keine Auswirkung auf das landesplanerische Ziel eines landesweit und siedlungs-
struktuell ausgeglichenen und ressourcenschonenden Wohnbauflächenangebots

Es wird beantragt, dass aufgrund § 13a BauGB (Bebauungsplan, der der Nachverdich-
tung dient) die Wohneinheiten nicht angerechnet werden

Landschaftsprogramm • keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

• Lage im Regionalpark Saar, aber nicht innerhalb eines der Projekträume (rein infor-
melles Instrument ohne restriktive Wirkungen)

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

nicht betroffen

Wasserschutzgebiet • Lage innerhalb eines geplanten Wasserschutzgebietes

• 100 m in nördliche Richtung: Wasserschutzgebiet, Schutzzone II

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Überschwemmungs-
gebiete, Geschützte Landschaftsbestand-
teile, Nationalparks, Biosphärenreservate, 
Naturparks

nicht betroffen

• 200 m in südliche und östliche Richtung: Landschaftsschutzgebiet
• 100 m in nördliche Richtung: Naturschutzgebiet, Vogelschutzgebiet und FFH-Gebiet
• aufgrund der Entfernung und der Lage inmitten einer bestehenden Wohnbebauung 

keine Beeinträchtigung

Denkmäler / Naturdenkmäler / archäolo-
gisch bedeutende Landschaften nach § 6 
SDSchG oder in amtlichen Karten ver-
zeichnete Gebiete

nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach 
§ 6 Abs. 1 SNG

nicht betroffen

Informelle Fachplanungen Auf der Grundlage der vorliegenden Geofachdaten (Quelle: Geoportal Saarland) be-
stehen keine Hinweise auf das Vorkommen wertgebender Biotoptypen innerhalb des 
Geltungsbereiches bzw. von i.S.d. besonderen Artenschutzes n. § 44 BNatSchG planungs-
relevanten Arten:
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Kriterium Beschreibung

• keine Fundorte gem. ABDS (Arten- und Biotopschutzdaten Saarland, Stand 2017) im 
direkten Umfeld; innerhalb eines 1 km-Radius zwei Fundorte der Schlingnatter (C. 
BRAUNBERGER, 2011) entlang der Bahnlinie Homburg-Kaiserslautern, ein Nach-
weis der Zwergfledermaus (FFH-Grunderfassung, C. HARBUSCH) und ein Nachweis 
des Kleinen Wasserfrosches unmittelbar westlich des Campingplatzes Königsbruch 
(A.+H.J. FLOTTMANN)

• die älteren Artnachweise des Arten- und Biotopschutzprogramms (ABSP) aus den 
80er bzw. 90er Jahren belegen am Rand des Königsbruches in einer Entfernung < 1 
km ein Vorkommen der im Saarland sehr selten gewordenen Arten Klebitz, Braun-
kehlchen und Wiesenpieper

• keine n. § 30 BNatSchG gesetzlich geschützten Biotope und keine registrierten Le-
bensraumtypen n. Anh. 1, FFH-Richtlinie betroffen, nächstgelegene Flächen im Kö-
nigsbruch, hier befindet sich auch die nächstgelegene ABSP-Fläche

Baumschutzsatzung der Stadt Homburg • innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich 5 Douglasien / Fichten und eine Sal-
weide mit sehr tiefem Kronensatz, die aufgrund ihres Stammumfangs > 100 cm 
gem. der Baumschutzsatzung der Stadt Homburg geschützt sind; alle anderen Bäu-
me besitzen nicht den erforderlichen Stammumfang

• im Falle einer Fällung ist im Zuge des konkreten Bauantrages unter Vorlage eines 
Lageplanes / Fotos eine Erlaubnis n. § 5 Abs. 3 der BSchS zu beantragen und ggfs. 
in Absprache mit der Stadt Homburg eine Ersatzpflanzung zu leisten

Allgemeiner und besonderer Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere 
und Pflanzen (§ 39 Abs. 5 Punkt 2 
BNatSchG)

Zum Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen ist die gesetzliche Rodungszeit vom 01. Ok-
tober bis 28. Februar einzuhalten.

Besonderer Artenschutz (§§ 19 und 44 
des BNatSchG) Störung oder Schädigung 
besonders geschützter Arten bzw. natürli-
cher Lebensräume nach § 19 i.V.m. dem 
USchadG, Verbotstatbestand nach § 44 
BNatSchG

Zu den artenschutzrechtlich relevanten Ar-
ten zählen alle gemeinschaftsrechtlich ge-
schützten Tier- und Pflanzenarten d. h. alle 
streng geschützten Arten inklusive der 
FFH-Anhang-IV-Arten sowie alle europäi-
schen Vogelarten.

Biotop- / Habitatausstattung des Geltungsbereiches:

• der Geltungsbereich umfasst ein derzeit ungenutztes Wohngrundstück und ein bis-
her unbebautes verbrachtes Flurstück daneben (bisherige Baulücke) an der sehr 
stark befahrenen Kaiserslauterer Straße

• neben dem leerstehenden Wohngebäude befinden sich auf der Fläche noch ein halb 
verfallener Geräteschuppen und eine Blechgarage

• der Platz vor dem Wohngebäude ist geschottert

• die früher offenbar zierrasenartig genutzte Fläche unterliegt seit Aufgabe der Nut-
zung der Sukzession, neben den gepflanzten Ziergehölzen (Liguster, Kirschlorbeer) 
kommen vor allem Birken, Besenginster, Kiefern, Schlehe, Brombeeren sowie Stiel- 
und Traubeneichen auf; lediglich im Bereich stark verfilzter Grasbulten fehlt der Ge-
hölzaufwuchs

• im rückwärtigen Bereich befinden sich insgesamt 5 ältere Douglasien bzw. Fichten; 
diese sind die einzigen Gehölze mit höheren Stammstärken und, ebenso wie eine 
ältere Salweide an der vorderen Grundstücksecke, nach der Baumschutzsatzung der 
Stadt Homburg geschützt
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Kriterium Beschreibung

von oben links nach unten rechts: ehemalige Zierrasenfläche mit Birkenaufwuchs hinter dem ehe-
maligen Wohngebäude; weitgehend gehölzfreie verfilzte ehemalige Zierrasenfläche mit älteren 
Douglasien / Fichten im Bildhintergrund; geschotterter Vorplatz; ältere Salweide an der vorderen 
Grundstücksgrenze; ehemaliges Wohngebäude mit Eternitverkleidung als potenzielle Fledermaus-
tagesquartiere; weit offener Geräteschuppen

Bestehende Vorbelastungen:

• Lage innerhalb des Ortslage von Bruchhof-Sanddorf an der sehr stark befahrenen 
Kaiserslauterer Straße

• auch rückwärtig angrenzend neue Wohnbebauung, Fläche daher vollständig von 
Wohngebäuden und / oder Verkehrswegen umschlossen

• hohe Stördisposition durch Geräusche und Bewegungsreize

Bedeutung als Lebensraum für abwägungs- oder artenschutzrechtlich relevante Tier- und 
Pflanzenarten:

• die aufkommenden Gehölze sind potenzieller Brutstandort für Gehölzbrüter, wobei 
hier mit den typischen störtoleranten Siedlungsarten zu rechnen ist (Mönchs- und 
Gartengrasmücke, Rotkehlchen, Amsel)

• auf der Fläche befinden sich lediglich 5 ältere Douglasien und Fichten, alle ohne 
Stammhöhlen; alle anderen Gehölze sind zu jung, um Höhlen und andere als Quar-
tier oder Niststandort geeignete Strukturen (Borkenspalten, abstehende Platten 
o.ä.) auszubilden; das gilt auch für die ältere Salweide, die lediglich einen sehr kur-
zen Stamm ausgebildet hat
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Kriterium Beschreibung

• an den Gebäuden bestehen sowohl Brutmöglichkeiten für gebäudebrütende Vögel 
als auch Quartiermöglichkeiten für Fledermäuse; hierbei ist vor allem die z.T. aus-
gebrochene Eternitfassade des Wohngebäudes zu nennen, aber auch der offene 
Geräteschuppen (hier ist vor allem der Hausrotschwanz zu erwarten), auch Haus-
sperlinge sind nicht auszuschließen

• Fledermausquartiere sind grundsätzlich auch auf dem Dachboden möglich

• unter den weiteren planungsrelevanten Arten ist aufgrund der nahen Bahnlinie die 
Mauereidechse a priori nicht auszuschließen; Mikrohabitate, die sich als Versteck- 
und Überwinterungsstrukturen eignen (Holzstapel, Grasbulte mit Lückensystem) 
sind vorhanden

• ein Vorkommen anderer i.S.d. besonderen Artenschutzes prüfrelevante Arten bzw. 
Artengruppen (Amphibien, Insekten) kann für den Standort aufgrund der Habitat-
ausstattung (v.a. fehlende Oberflächengewässer, fehlende Grünländer bzw. Grün-
landbrachen mit den spezifischen Wirtspflanzen) ausgeschlossen werden

Artenschutzrechtliche Beurteilung:

• unter den auf dem Gelände potenziell brütenden Gehölzfreibrütern ist aufgrund der 
Lage ausschließlich mit störresistenten und damit i.d.R. eher euryöken / ubiquitären 
Arten zu rechnen; für diese kann in Bezug auf die Fortpflanzungsstätten i.d.R. eine 
Legalausnahme n. § 44 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 vorausgesetzt werden, d.h. es ist davon 
auszugehen, dass diese Arten aufgrund ihres weiten Lebensraumspektrums in der 
Lage sind, vergleichsweise auszuweichen, so dass die ökologische Funktion der Fort-
pfalnzungsstätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt ist

• das bei Gehölzbrütern durch die gesetzlichen Rodungsfristen vermeidbare Eintreten 
der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG Abs. 1 allerdings beim Rückbau der 
Gebäude möglicherweise einschlägig

• in Bezug auf § 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG darf auch hier für die häufigen und fle-
xiblen Gebäudebrüter wie Hausrotschwanz oder Bachstelze eine Legalausnahme 
n. § 44 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 vorausgesetzt werden, daneben sind jedoch auch Arten 
möglich, für die dies aufgrund der Aufführung in den Roten Listen und / oder der 
aktuellen Bestandstrends nicht zulässig ist, hierzu gehört auch der auf der Fläche 
möglicherweise brütende Haussperling

• unter den Fledermäusen dürfte die Fläche v.a. entlang der Straße von den typi-
schen lichttoleranten Siedlungsarten (Zwerg- und Breitflügelfledermaus, evtl. Großer 
Abendsegler) als Jagdraum genutzt werden

• Baumhöhlen und baumgebundene Quartierpotenziale sind auf der Fläche nicht vor-
handen

• darüber hinaus dürfte der komplette Geltungsbereich sowohl von Vögeln als auch 
von Fledermäusen allenfalls als (nicht essentieller) Teillebensraum gelten

• aufgrund der nahegelegenen Bahnlinie ist bei gleichzeitig grundsätzlicher Lebens-
raumeignung eine Präsenz der Mauereidechse auf der Fläche nicht auszuschließen; 
trotz ihrer relativen Häufigkeit im Plangebiet und des zu erwartenden guten Zu-
stands der lokalen Population ist zur Vermeidung individueller Tötungstatbestände 
eine Überprüfung ihres Vorkommens vor dem Beginn der Bauarbeiten angezeigt 
und auch zumutbar

Artenschutzrechtlich begründete Vermeidnungsmaßnahmen:

• zur Vermeidung der Tötung von nistenden Vögeln sind die gesetzlichen Rodungs-
fristen n. § 39, Abs. 5 BNatSchG zwingend einzuhalten

• die o.g. Potenziale für streng geschützte Artengruppen Fledermäuse und gebäude-
brütende Vögel erfordern im Vorfeld des Rückbaus eine Gebäudeprüfung; Bau-
maßnahmen dürfen nur dann begonnen werden, wenn keine Vögel an oder in den 
Gebäuden nisten, ggf. ist der Rückbaubeginn zu verschieben, um den Tötungstat-
bestand n. § 44 Abs. 1 Nr. 1 auszuschließen
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Kriterium Beschreibung

• im Fall brütender Haussperlinge sind an den geplanten Gebäuden als Ersatz künst-
liche Nisthilfen vorzusehen; die in diesem Fall artenschutztechtlich erforderliche 
Maßnahme wird jedoch grundsätzlich empfohlen

• darüber hinaus sind am Gebäudebestand die z.T. defekten und hinterlüfteten 
Eternitfassaden und der Dachstuhl auf Spuren rezenter oder früherer Fledermaus-
quartiere zu prüfen und das weitere Vorgehen ggfs. mit der zuständigen Natur-
schutzbehörde (LUA) abzustimmen

• zum Nachweis der Präsenz / Absenz der Mauereidechse ist eine 1-2 malige 
Begehung der Fläche bei geeigneter Witterung (sonnig, nicht zu warm) durchzu-
führen; sollten Individuen gefunden werden, dann sind in Absprache mit dem LUA 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen (Abfangen und Übersiedeln in Bahnlinie oder 
Schaffung von Habitaten im rückwärtigen Grundstück und Vergrämung)

Auswirkungen im Sinne des Umweltschadensgesetzes:

• Lebensraumtypen n. Anh. 1 der FFH-Richtlinie sind nicht betroffen

• da den Flächen innerhalb des Geltungsbereiches keine essentielle Bedeutung als 
Lebensraum i.S.d. § 19, Abs. 3 Nr. 3 BNatSchG zugewiesen werden kann, ent-
sprechende Arten hier nicht vorkommen oder im Falle der hier potenziell vor-
kommenden Arten(gruppen) eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes nicht 
prognostiziert werden kann, sind Schäden n. § 19 BNatSchG i.V. mit dem Umwelt-
schadensgsesetz nicht zu erwarten 

• bei entsprechender Festsetzung der o.g. Maßnahmen ist daher eine Freistellung 
von der Umwelthaftung im Zuge des Bauleitplanverfahrens möglich

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan • Darstellung: Wohnbaufläche.

• Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB erfüllt, Bebauungsplan ist aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt

Auszug aus dem Flächennutzungsplan, Quelle: Kreisstadt Homburg (Saar)

Bebauungsplan Ein Bebauungsplan liegt nicht vor. Aktuell ist die Fläche nach den Vorgaben des § 34 
BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteilte) 
zu beurteilen. Danach kann das Vorhaben nicht realisiert werden.
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Das Projekt

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Der Vorhabenträger ist mit konkreten Pla-
nungsabsichten für die Entwicklung des 
Grundstückes mit Wohnbebauung an die 
Kreisstadt Homburg herangetreten.

Das Plangebiet, welches mitten in einem 
Wohngebiet liegt, ist von der unmittelbar 
angrenzenden Wohnhaubebauung geprägt. 
Da das Grundstück im Bestand aktuell über-
wiegend als Freifläche dient und dies zeit-
gemäßen Anforderungen an innerörtliche 
Dichte nicht mehr genügt, bietet sich der 
Neubau der Mehrfamilienhaus- sowie der 
Doppelhausbebauung auf der Fläche an. 
Die Inanspruchnahme anderer Flächen im 
Außenbereich wird somit vermieden.

Für die Entwicklung des Standortes eignen 
sich angesichts der umliegenden Nutzun-
gen (Wohnen in Ein- und Mehrfamilienhäu-
sern und nicht störende Gewerbebetriebe) 
nur wenige Vorhaben.

• Die geplante Nutzung muss mit der vor-
handenen Wohnnutzung im Umfeld 
verträglich sein.

• Weiterhin stellen das Störgradpotenzial 
für die umgebende Wohnnutzung sowie 
die Erschließungssituation (viel befahre-
ne Kaiserslauterer Straße (L 119)) und 
die städtebaulich gestalterischen Anfor-
derungen Entwicklungshemmnisse dar. 

Dem wird durch die Realisierung der Mehr-
familien- und Doppelhäuser in dem durch 
Wohnbebauung geprägten Gebiet an der 
Kaiserslauterer Straße (L 119) Rechnung 
getragen. Sonstige Nutzungs alternativen, 
z.B. eine gewerbliche Nutzung, sind hier 
aufgrund der geringen Fläche kaum reali-
sierbar und städtebaulich böten sich attrak-
tivere und eher vertretbare Standortalter-
nativen in der Kreisstadt Homburg an.

Wohnnutzung ist eine realisierbare, vor dem 
Hintergrund des hohen Bedarfs begründba-
re Nutzung und konfliktarme Alternative. 
Durch die geplante Umnutzung einer ur-

sprünglich „unter-genutzten“ Fläche 
(Leerstand) wird die Kreisstadt der anhal-
tenden Nachfrage nach Wohnraum gerecht.

Der Flächennutzungsplan stellt für das 
Grundstück eine Wohnbaufläche dar. Die 
planerische Zielvorstellung des vorbereiten-
den Bauleitplanes wird weiterhin gewahrt.

Die Standortfaktoren für Wohnnutzung  
sind günstig. Es handelt sich um eine Wohn-
lage mit gleichzeitig schneller Anbindung 
an die Homburger Innenstadt per PKW oder 
ÖPNV (Bushaltestellen „Am Gutshof“ und 
„Bechhofer Straße“ in fußläufiger Entfer-
nung). In Bruchhof-Sanddorf ist außerdem 
eine kath. KiTa zu finden (ca. 1 km südwest-
lich in der Rosenstraße). Die Autobahn ist 
ebenfalls in kurzer Zeit zu erreichen.

Städtebauliche Konzeption

Zentrales Ziel des vorliegenden Bebauungs-
planes ist die Schaffung der planungsrecht-

Vorhaben- und Erschließungsplan, Quelle und Stand Katastergrundlage: LVGL, 10.01.2023; Bearbeitung: Kernplan GmbH

rote Linie: Kanal, orangefarbene Linie: Strom, blaue Linie: Wasser
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lichen Voraussetzungen zur Realisierung 
von Wohnbebauung.

Die VLANA GmbH plant auf dem Grund-
stück nach Abriss der Bestandsgebäude den 
Bau von zwei Mehrfamilienhäusern entlang 
der Kaiserslauterer Straße und von zwei 
Doppelhäusern im rückwärtigen Bereich. 
Diese sollen sich in die direkte Nachbar-
schaft, hier: Wohnbebauung, einfügen. Aus 
diesem Grund sind die Neubauten u. a. in 
der Höhe den umliegenden Wohngebäuden 
angepasst.

In den beiden Mehrfamilienhäusern sollen 
jeweils verteilt auf zwei Vollgeschosse und 
ein Staffelgeschoss acht Wohneinheiten 
entstehen. Für die beiden Doppelhäuser im 
rückwärtigen Bereich sind vier Wohneinhei-
ten verteilt auf jeweils ein Vollgeschoss und 
ein Dachgeschoss geplant.

Die innere Erschließung des Gebietes ist 
über eine private Verkehrsfläche geplant, 
die Zufahrt zum Gebiet wird dabei aus-
schließlich über die Kaiserslauterer Straße (L 
119) erfolgen.

Der ruhende Verkehr wird vollständig inner-
halb des Plangebietes untergebracht.

Insgesamt entstehen 20 Wohneinheiten mit  
30 Stellplätzen.

Nord-Ansicht, Quelle: VLANA GmbH, Betzentalstr. 15, 66386 St. Ingbert, Stand: Februar 2023

Süd-Ansicht, Quelle: VLANA GmbH, Betzentalstr. 15, 66386 St. Ingbert, Stand: Februar 2023
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West-Ansicht, Quelle: VLANA GmbH, Betzentalstr. 15, 66386 St. Ingbert, Stand: Februar 2023

Ost-Ansicht, Quelle: VLANA GmbH, Betzentalstr. 15, 66386 St. Ingbert, Stand: Februar 2023
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte

Bauplanungsrechtliche Festset
zungen

§ 12 Abs. 3a BauGB i.V.m. § 9 Abs. 2 BauGB

Wird in einem vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan für den Bereich des Vorhaben- 
und Erschließungsplans durch Festsetzung 
eines Baugebiets auf Grund der Baunut-
zungsverordnung oder auf sonstige Weise 
eine bauliche oder sonstige Nutzung allge-
mein festgesetzt, ist unter entsprechender 
Anwendung des § 9 Absatz 2 festzusetzen, 
dass im Rahmen der festgesetzten Nutzun-

gen nur solche Vorhaben zulässig sind, zu 
deren Durchführung sich der Vorhabenträger 
im Durchführungsvertrag verpflichtet. Ände-
rungen des Durchführungsvertrags oder der 
Abschluss eines neuen Durchführungsver-
trags sind zulässig.

Art der baulichen Nutzung  
Allgemeines Wohngebiet (WA 
12)

Analog § 4 BauNVO

Zentrales Anliegen dieses Bebauungsplanes 
ist das Schaffen der planungsrechtlichen 
Voraussetzungen zur Realisierung der ge-
planten Mehrfamilien- und Doppelhäuser.

Es soll ein Gebiet entwickelt werden, das 
vorwiegend dem Wohnen dient. Weiterhin 
sind am Standort „Kaiserslauterer Straße 
170“ vereinzelt das Wohnen ergänzende 

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes, ohne Maßstab; Quelle: Kernplan

WA 1 II

GRZ
0,4

8 WE

o 
GOKmax.

10 m

WA 2 II

GRZ
0,4

2 WE

o, ED
GOKmax.

8 m
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und mit dem Wohnen verträgliche Nut-
zungsarten grundsätzlich denkbar (z.B. 
nicht störende Handwerksbetriebe, Anlagen 
für soziale Nutzung).

Die Umgebung dient ebenfalls überwie-
gend dem Wohnen und als Standort von 
Nutzungen, die die Wohnruhe nicht wesent-
lich stören. Dem Ziel der Realisierung einer 
typischen innerörtlichen Wohnnutzung mit 
weiteren verträglichen Nutzungen wird 
durch die Ausweisung eines Allgemeinen 
Wohngebietes somit Rechnung getragen. 

Die Festsetzung des Allgemeinen Wohnge-
bietes hat auch nachbarschützenden Cha-
rakter, sodass bauplanungsrechtlich nicht 
von gegenseitigen Beeinträchtigungen aus-
zugehen und durch den Verordnungsgeber 
die Sicherung gesunder Wohnverhältnisse 
gewahrt ist.

Die Standortfaktoren, die sich aus der städ-
tischen Lage des Standortes ergeben (u.a. 
schnelle Anbindung zur Innenstadt, Nach-
barschaft zur Betreuungseinrichtung...) 
können mit der Festsetzung voll ausge-
schöpft werden.

Es sind jedoch nicht alle Nutzungen des Ka-
taloges des Allgemeinen Wohngebietes an 
diesem Standort realisierungsfähig. Die der 
Versorgung des Gebiets dienenden Läden 
sowie Schank- und Speisewirtschaften, Be-
triebe des Beherbergungsgewerbes, sonsti-
ge nicht störende Gewerbebetriebe, Anla-
gen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe, 
Tankstellen und Anlagen für sportliche Zwe-
cke sind nicht gewünscht. Dem üblicherwei-
se erhöhten Flächenbedarf und den bauli-
chen Anforderungen dieser Nutzungen 
kann an diesem Standort nicht Rechnung 
getragen werden. Gartenbaubetriebe und 
Tankstellen sind darüber hinaus gestalte-
risch nur schwer zu integrieren. Im Übrigen 
soll eine Beeinträchtigung der Leistungsfä-
higkeit der Kaiserslauterer Straße (L 119) 
vermieden werden.

Maß der baulichen Nutzung

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 
- 21a BauNVO

Höhe baulicher Anlagen

Ergänzend zur Festsetzung der Zahl der 
Vollgeschosse wird die Höhenentwicklung 
im Allgemeinen Wohngebiet über die Höhe 
baulicher Anlagen durch Festsetzung der 
Gebäudeoberkante exakt geregelt. 

Gleich der Begrenzung der Zahl der Vollge-
schosse wird auch mit der Festsetzung der 
Höhe baulicher Anlagen die 
Höhenentwicklung auf eine Maximale be-
grenzt und so ein relativ einheitliches Er-
scheinungsbild im Planungsgebiet sicherge-
stellt sowie einer Beeinträchtigung des Er-
scheinungsbildes des Umfeldes entgegen-
gewirkt. Dies vermeidet, dass es durch die 
Realisierung von Nicht-Vollgeschossen zu 
unerwünschten Höhenentwicklungen 
kommt.

Mit der Höhenfestsetzung wird eine gegen-
über dem Bestand unverhältnismäßige 
überdimensionierte Höhenentwicklung vor-
gebeugt.

Für die Festsetzung der Höhe der baulichen 
Anlagen sind gem. § 18 BauNVO eindeuti-
ge Bezugshöhen erforderlich, um die Höhe 
der baulichen Anlagen genau bestimmen zu 
können. Die Bezugshöhen sind der Festset-
zung zu entnehmen.

Grundflächenzahl (GRZ)

Die Grundflächenzahl analog §  19 Abs.  1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter Grundfläche je Qua-
dratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. 
Demnach erfasst die Grundflächenzahl den 
Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-
chen Anlagen überdeckt werden darf. Folg-
lich wird hiermit zugleich ein Mindestmaß 
an Freiflächen auf dem Baugrundstück ge-
währleistet (sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden).

Die gewählte Grundflächenzahl orientiert 
sich eng an der städtebaulichen Konzep-
tion.

Die Festsetzung einer GRZ von 0,4 in WA 1 
und WA 2 entspricht gemäß § 17 BauNVO 
den Orientierungswerten für die bauliche 
Nutzung in allgemeinen Wohngebieten und 
wird in Anlehnung an den Bestand der an-
grenzenden Wohnbebauung festgesetzt, 
wodurch eine optimale Auslastung des 
Grundstückes bei geringer Verdichtung ge-
schaffen wird. Die entstehende Grund-
stücksbebauung lässt auf dem Grundstück 
somit ausreichend Freiflächen für eine 
Durchgrünung. Weiterhin wird ein sparsa-
mer Umgang mit Grund und Boden sicher-
gestellt.

Die Grundflächenzahl darf gemäß BauNVO 
durch die Grundflächen von Garagen und 
Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 
und baulichen Anlagen unterhalb der Ge-

ländeoberfläche, durch die das Baugrund-
stück lediglich unterbaut wird, überschrit-
ten werden.

Mit der differenzierten Regelung der GRZ 
wird sichergestellt, dass lediglich unterge-
ordnete Nebenanlagen wie Stellplätze zu 
einem höheren Maß der baulichen Nutzung 
führen werden. Unvertretbaren Versiegelun-
gen durch Hauptgebäude wird damit be-
gegnet, die anteilsmäßig Flächenbegren-
zung wird gewahrt.

Zahl der Vollgeschosse

Analog § 20 Abs. 1 BauNVO gelten als Voll-
geschosse die Geschosse, die nach landes-
rechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind 
oder auf ihre Zahl angerechnet werden.

Mit der Beschränkung der Zahl der Vollge-
schosse in WA 1 und WA 2 wird analog zur 
Festsetzung einer maximal zulässigen Ge-
bäudehöhe das Ziel verfolgt, die Errichtung 
überdimensionierter Baukörper im Vergleich 
zur Bestandsbebauung zu unterbinden. 
Einer Beeinträchtigung des Ortsbildes wird 
damit entgegengewirkt.

Die Zahl der Vollgeschosse orientiert sich an 
der angrenzenden Wohnbebauung. Die 
Festsetzung ermöglicht die Wahrung des 
städtebaulichen Charakters der Umgebung 
und somit ein harmonisches Einfügen der 
neuen Wohnbebauung in den Bestand. 
Einer gegenüber dem Bestand unverhältnis-
mäßigen überdimensionierten Höhenent-
wicklung wird vorgebeugt.

Bauweise

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m.§ 22 
BauNVO

Die Bauweise legt fest, in welcher Art und 
Weise die Gebäude auf den Grundstücken 
in Bezug auf die seitlichen Grundstücks-
grenzen angeordnet werden.

Gemäß dem städtebaulichen Konzept ist für 
WA 1 und WA 2 eine offene Bauweise vor-
gesehen. In der offenen Bauweise sind Ge-
bäude mit seitlichem Grenzabstand zu er-
richten.

In WA 2 sind Einzel- und Doppelhäuser zu-
lässig. Bei der Errichtung eines Doppelhau-
ses ist die Nicht-Einhaltung des seitlichen 
Grenzabstandes zulässig.
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Überbaubare und 
nicht überbaubare 
Grundstücksflächen

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 
BauNVO

Mit der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksflächen durch Baugrenzen wer-
den die bebaubaren Bereiche des Grund-
stücks definiert und damit die Verteilung 
der baulichen Anlagen auf dem Grundstück 
geregelt. Die Baugrenze analog § 23 Abs. 3 
BauNVO umschreibt die überbaubare Flä-
che, wobei die Baugrenze durch die Gebäu-
de und Gebäudeteile nicht bzw. allenfalls in 
geringfügigem Maß überschritten werden 
darf.

Die Baugrenzen in WA 1 und WA 2 orientie-
ren sich an der städtebaulichen Konzeption 
der geplanten Bebauung. Die Abmessungen 
des durch die Baugrenzen beschriebenen 
Baufensters wurden so gewählt, dass eine 
umweltgerechte, sparsame und wirtschaftli-
che Grundstücksausnutzung erreicht wird.

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen sollen auch außerhalb der überbau-
baren Grundstücksfläche zulässig sein. Da-
mit ist eine zweckmäßige Bebauung des 
Grundstückes mit den erforderlichen 
Nebenanlagen und Einrichtungen sicherge-
stellt (z. B. Elektroladestation, Trafostation), 
ohne gesondert Baufenster ausweisen zu 
müssen.

Flächen für Stellplätze, Gara
gen, Carports und 
Nebenanlagen

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 
BauNVO

Die Festsetzung von Flächen für Stellplätze, 
Garagen, Carports und Nebenanlagen dient 
der Ordnung des ruhenden Verkehrs durch 
ein ausreichendes Stellplatzangebot. Zu-
dem werden Beeinträchtigungen der bereits 
bestehenden Bebauung in der Nachbar-
schaft des Plangebietes vermieden (Park-
suchverkehr etc.).

Stellplätze, Garagen und Carports sind in-
nerhalb der Baugrenzen und innerhalb der 
dafür vorgesehenen Flächen allgemein zu-
lässig, um zur städtebaulich geordneten 
Entwicklung beizutragen.

Mit der getroffenen Festsetzung ist gewähr-
leistet, dass der ruhende Verkehr auf der be-
stehenden Verkehrsfläche vermieden wird.

Ebenfalls sind Müllsammelplätze und Fahr-
radabstellplätze i. S. v. Nebenanlagen inner-
halb der Flächen für Stellplätze, Garagen, 
Carports und Nebenanlagen zulässig.

Höchstzulässige Zahl der 
Wohneinheiten je Wohngebäu
de

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

Mit der Festsetzung der höchstzulässigen 
Zahl von Wohneinheiten in den geplanten 
Mehrfamilienhäusern (WA 1) und in den 
geplanten Doppelhäusern (WA 2) wird eine 
angemessene Nachverdichtung im 
Plangebiet angestrebt. Dies gilt auch im 
Hinblick auf das Entstehen eines zumutba-
ren Verkehrsaufkommen.

Demnach sind im Bereich der Kaiserslaute-
rer Straße 170 Mehrfamilienhäuser mit je-
weils maximal 8 Wohneinheiten (WA 1) und 
Doppelhäuser mit jeweils max. 2 Wohnein-
heiten (WA 2) zulässig.

Durch die Beschränkung der max. Wohnein-
heiten je Wohngebäude sind ausschließlich 
Hausformen realisierbar, die dem gewach-
senen Siedlungskörper mit vereinzelt Mehr-
familienhäuser entsprechen. Zudem werden 
Beeinträchtigungen der bereits bestehen-
den Bebauung in der Nachbarschaft des 
Plangebietes vermieden (Parksuchverkehr 
etc.).

Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmun; hier: Wohn
straße

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Zur internen Erschließung des Gebietes 
wird eine Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung, hier: Wohnstraße fest-
gesetzt. Die Breite beträgt 5,50 m.

Durch die Stichstraße mit Wendehammer 
wird das Gebiet nur von zukünftigen An-
wohnern befahren. Hierdurch ergibt sich 
eine gesteigerte Wohnqualität.

Private Grünflächen

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Die Festsetzung von privaten Grünflächen 
dient der Eingrünung und optischen Ein-
grenzung des Plangebietes zu der südlich 
angrenzenden Wohnbebauung sowie zum 
Schutz der Privatsphäre.

Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Die Festsetzung versickerungsfähiger Belä-
ge dient der Reduzierung des Versiege-
lungsgrads und der Minimierung des Ober-
flächenabflusses.

Nutzung erneuerbarer Energien

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB

Zum Schutz potenziell vorkommender pla-
nungsrelevanter Arten (u.a. Gebäudebrüter, 
Fledermäuse) innerhalb des Plangebietes 
werden vorsorglich entsprechende, arten-
schutzrechtlich begründete Maßnahmen 
festgesetzt.

Im Sinne der Nachhaltigkeit wird festge-
setzt, dass bei der Errichtung von Gebäuden 
bauliche Maßnahmen für den Einsatz 
erneuerbarer Energien vorzusehen sind (ins-
besondere für Solarenergie).

Anpflanzen von Bäumen, Sträu
chern und sonstigen Bepflan
zungen

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Aufgrund der innerörtlichen Lage des 
Wohngebietes in direkter Nachbarschaft zu 
der bereits bestehenden Wohnbebauung 
und der geplanten Versiegelung ist die 
hochwertige und qualitätsvolle Ausgestal-
tung der Freiräume von besonderer Bedeu-
tung.

Mit den getroffenen grünordnerischen Fest-
setzungen wird die Entwicklung ökologisch 
hochwertiger Pflanzungen mit Mehrwert für 
das Mikroklima erzielt.

Demnach ist die bestehende Bepflanzung 
an der südlichen Grundstücksgrenze mit 
einheimischen und standorttypischen Arten 
fortzuführen und möglichst dauerhaft zu er-
halten, sodass mindestens sieben Bäume 
entlang der südlichen Grundstücksgrenze 
stehen. Außerdem sind innerhalb des 
Geltungsbereiches weitere zehn standort-
gerechte Laubbaumhochstämme / Stamm-
büsche zu pflanzen und dauerhaft zu erhal-
ten.

Die Festsetzungen dienen insbesondere der 
Begrünung der Flachdächer bzw. flachge-
neigten Dächer zur naturschutzfachlichen 
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Aufwertung und Verbesserung des Mikro-
klimas.

Aus klimatischen Gründen wird dabei emp-
fohlen bei Pflanzungen die trocken- / hitze-
toleranten Arten zu verwenden.

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
LBO und SWG)

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 
BauGB i.V. mit §§ 4954 Saarlän
disches Wassergesetz)

Die festgesetzten Maßnahmen der Abwas-
serbeseitigung dienen der ordnungsgemä-
ßen Entwässerung aller Flächen innerhalb 
des Plangebietes. Die Entsorgungsinfra-
struktur ist aufgrund der bestehenden Be-
bauung bereits grundsätzlich vorhanden.

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 
BauGB i.V. mit § 85 Abs. 4 LBO)

Für Bebauungspläne können analog § 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m. § 85 Abs. 4 der Saarlän-
dischen Landesbauordnung (LBO) gestalte-
rische Festsetzungen getroffen werden.

Um gestalterische Mindestanforderungen 
planungsrechtlich zu sichern, werden örtli-
che Bauvorschriften in den Bebauungsplan 
aufgenommen. Diese Festsetzungen ver- 
meiden gestalterische Negativwirkungen 
auf das Stadt- und Landschaftsbild, denn 
gerade aufgrund der direkten Nachbar-
schaft zur bestehenden Wohnbebauung 
spielt die Gestaltqualität eine besondere 
Rolle. 

Die getroffenen minimalen Einschränkun-
gen bei der Fassadengestaltung sollen Aus-
wüchse (z.B. glänzende / reflektierende Ma-
terialien) verhindern und die Integration der 
Planung in das Stadtbild gewährleisten. 

Die Zulässigkeit von Anlagen zur Nutzung 
der Sonnenenergie auf den Dächern ermög-
licht die Energiegewinnung aus solarer 
Strahlungsenergie im Sinne der Nachhaltig-
keit.

Durch die Einhausung bzw. sichtgeschützte 
Aufstellung von Mülltonnen sollen darüber 
hinaus nachteilige Auswirkungen auf das 
Stadtbild vermieden werden.

Aus naturschutzrechtlichen Gründen soll 
der Anteil befestigter Flächen auf ein Min-
destmaß beschränkt werden. Kfz-Stellplätze 

sind demnach in wasserdurchlässigen Belä-
gen und versickerungsfähigem Unterbau 
auszuführen. Schottergärten sind weiterhin 
unzulässig. Nicht als Stellplätze, Zufahrten, 
Terassen oder Wege benötigte Flächen sind 
unversiegelt zu belassen.

Zur Gewährleistung einer ausreichenden 
Anzahl an Stellplätzen werden pro Wohn-
einheit 1,5 Stellplätze vorgesehen. Zusätz-
lich besteht die Möglichkeit die sich in di-
rekter Nachbarschaft befindlichen Bushal-
testellen mit u.a. Buslinien in Richtung In-
nenstadt zu nutzen.

Das Vorhaben fügt sich mit den getroffenen 
Festsetzungen harmonisch in die Umge-
bung ein.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das Ab-
wägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB von 
besonderer Bedeutung. Danach muss die 
Kommune als Planungsträgerin bei der Auf-
stellung eines Bebauungsplanes die öffent-
lichen und privaten Belange gegeneinander 
und untereinander gerecht abwägen. Die 
Abwägung ist die eigentliche 
Planungsentscheidung. Hier setzt die Kom-
mune ihr städtebauliches Konzept um und 
entscheidet sich für die Berücksichtigung 
bestimmter Interessen und die Zurückstel-
lung der dieser Lösung entgegenstehenden 
Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials 
(siehe „Auswirkungen der Planung“)

• Gewichtung der Belange (siehe „Ge-
wichtung des Abwägungsmaterials“)

• Ausgleich der betroffenen Belange (sie-
he „Fazit“)

• Abwägungsergebnis (siehe „Fazit“)

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den vor-
habenbezogenen Bebauungsplan einge-
stellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Wohn- und Arbeitsbedin-
gungen vorfindet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-
einträchtigungen vom Planungsgebiet auf 
die Umgebung und von der Umgebung auf 
das Planungsgebiet vermieden werden. 
Dies kann erreicht werden, indem unverein-
bare Nutzungen voneinander getrennt wer-
den.

Die geplante Wohnnutzung fügt sich in die 
Art der näheren Umgebung ein. Die unmit-
telbare Umgebung, d. h. die Kaiserslauterer 
Straße (L 119) als angrenzende Straße, 
dient ebenfalls überwiegend dem Wohnen 
bzw. als Standort von Nutzungen, die das 
Wohnen nicht wesentlich stören. Hierdurch 
wird Konfliktfreiheit gewährleistet. Gegen-
seitige Beeinträchtigungen dieser Nutzun-
gen sind bisher keine bekannt und auch 
künftig nicht zu erwarten. 

Die Festsetzungen des vorliegenden 
Bebauungsplanes wurden so gewählt, dass 
sich die Wohnnutzung hinsichtlich Art und 
Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise 
sowie der überbaubaren Grundstücksfläche 
an der bestehenden Bebauung in der Um-
gebung orientiert und sich so in die Umge-
bung einfügt. Zusätzlich schließen die im 
Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen 
auch innerhalb des Plangebietes jede Form 
der Nutzung aus, die innergebietlich zu Be-
einträchtigungen führen kann. Die geplante 
Wohnbebauung kann verträglich realisiert 
werden. Es entstehen keine Auswirkungen 
auf die gesunden Wohnverhältnisse.

Der Bebauungsplan kommt der Forderung, 
dass die Bevölkerung bei der Wahrung der 
Grundbedürfnisse gesunde und sichere 
Wohn- und Arbeitsbedingungen vorfindet, 
nach.

Auswirkungen auf die Wohnbedürf-
nisse der Bevölkerung 

Mit zu den wichtigsten städtebaulichen 
Aufgaben der Kommune gehört die Schaf-
fung der planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen zur Versorgung der Bevölkerung mit 
Wohnbaugrundstücken bzw. einem ent-
sprechenden Angebot von Wohnungen auf 
dem Immobilienmarkt. 

Das Angebot sollte dabei vielfältig sein und 
den unterschiedlichen Wünschen und Be-
dürfnissen der Bevölkerung Rechnung tra-

gen. Der vorliegende Bebauungsplan 
kommt dieser Forderung nach. Da die ge-
wünschte Bebauung nicht nach § 34 BauGB 
realisiert werden kann, wird die Fläche über 
einen Bebauungsplan für eine Nachverdich-
tung bereitgestellt. Durch die Errichtung der  
Mehrfamilien- und Doppelhäuser werden 
stadtnah nachfrageorientierte Angebotsfor-
men des Wohnens geschaffen. Der be-
stehenden Nachfrage in Homburg wird so-
mit in integrierter Lage Rechnung getragen. 

Auswirkungen auf die Gestaltung des 
Stadt- und Landschaftsbildes

Bei der Fläche handelt es sich um ein be-
bautes Grundstück mit privater Grün- und 
Freifläche mitten in der Kreisstadt Homburg, 
die heute aufgrund des Leerstandes über-
wiegend als Freifläche genutzt wird. Mit der 
geplanten Bebauung wird der Siedlungs-
körper des Stadtteil Bruchhof-Sanddorfs 
sinnvoll arrondiert.

Die angrenzende Bebauung ist durch frei-
stehende Einzel- und Mehrfamilienhäuser 
in der Kaiserslauterer Straße (L 119) ge-
prägt. 

Das Stadt- und Landschaftsbild wird durch 
die Planung nicht negativ beeinflusst, da 
die Dimensionierung des Gebäudes eine 
maßvolle Entwicklung ermöglicht.

Die vorgesehene Wohnbebauung wird max. 
zwei Vollgeschosse aufweisen und sich so-
mit in die Umgebung einfügen. Art und 
Maß der baulichen Nutzung entsprechen 
dabei der Bebauung der Kaiserslauterer 
Straße (L 119).

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Der Geltungsbereich weist aufgrund der Be-
einträchtigungen wie Bewegungsunruhe 
und Lärm infolge der bestehenden Nutzun-
gen in der unmittelbaren Umgebung 
(Wohnnutzungen, Straßen,...) bereits eine 
deutliche Vorbelastung auf.

Es kommt durch das Planvorhaben weder 
zu einer erheblichen nachteiligen Beein-
trächtigung artenschutzrechtlich relevanter 
Arten, noch ist ein FFH-Lebensraumtyp / be-
sonders geschützter Lebensraum betroffen.

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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Das Plangebiet liegt in einem geplanten 
Wasserschutzgebiet. Es gilt daher eine be-
sondere Beachtung des Grundwasserschut-
zes. Darüber hinaus sind von dem 
Planvorhaben keine weiteren Schutzgebie-
te, insbesondere keine Schutzgebiete mit 
gemeinschaftlicher Bedeutung betroffen, 
die dem Planvorhaben entgegenstehen 
könnten. 

Im Übrigen gelten gem. § 13a BauGB Ein-
griffe, die aufgrund der Aufstellung des 
Bebauungsplanes zu erwarten sind, als vor 
der planerischen Entscheidung erfolgt. Ein 
Ausgleich ist nicht erforderlich.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und auf die Belange der Ver- 
und Entsorgung

Mit der Realisierung der geplanten Mehrfa-
milien- und Doppelhäuser wird es zwar zu 
einem leichten Anstieg des Verkehrsauf-
kommens kommen. Dieses ist jedoch ledig-
lich auf den Anwohnerverkehr beschränkt. 
Die Kaiserslauterer Straße (L 119) ist als 
Hauptverkehrsstraße für die festgesetzte 
Nutzung ausreichend dimensioniert, sodass 
der zusätzlich entstehende Verkehr aufge-
nommen werden kann.

Der ruhende Verkehr wird innerhalb des 
Plangebietes auf Stellplätzen geordnet. Dies 
trägt dazu bei, dass ruhender Verkehr und 
Parksuchverkehr in der Kaiserslauterer Stra-
ße (L 119) und in den umliegenden Straßen 
vermieden werden.

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer-
den ausreichend berücksichtigt. Die not-
wendige Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 
und Anschlusspunkte sind in unmittelbarer 
Umgebung des Plangebietes vorhanden. 

Unter Beachtung der Kapazitäten und ge-
troffenen Festsetzungen ist die Ver- und 
Entsorgungsinfrastruktur ordnungsgemäß 
sichergestellt.

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes / Starkregen

Aufgrund der Lage des Plangebietes sind 
während der Baudurchführung und bis hin 
zur endgültigen Begrünung und Grund-
stücksgestaltung besondere Maßnahmen 
zur Abwehr von möglichen Überflutungen 
durch die Grundstückseigentümer zu be-
denken.

Den umliegenden Anliegern wird folglich 
kein zusätzliches Risiko durch unkontrollier-
te Überflutungen entstehen. Insofern kann 

davon ausgegangen werden, dass die Be-
lange des Hochwasserschutzes / Starkregen 
durch das Vorhaben nicht negativ beein-
trächtigt werden.

Auswirkungen auf Belange des 
Klimas

Im Zuge der Realisierung der vorgesehenen 
Planung kommt es zwar zu neuen Versiege-
lungen; aufgrund des überschaubaren Flä-
chenumfangs können negative Auswirkun-
gen auf die Belange des Klimas jedoch ins-
gesamt ausgeschlossen werden.

Zudem ist die Nutzung von Solarenergie auf 
den Dachflächen des geplanten Gebäudes 
zulässig und auch geplant. Hiermit wird ein 
Beitrag zum Klimaschutz gewährleistet.

Auswirkungen auf private Belange

Mögliche nachteilige Auswirkungen auf an-
grenzende Wohn- bzw. wohnverträgliche 
Nutzungen sind nicht zu erwarten, da auch 
der zu entwickelnde Standort dem Wohnen 
dienen wird und verträglich ist. Zum ande-
ren wurden entsprechende Festsetzungen 
getroffen, um städtebauliche Spannungen 
zu vermeiden (vgl. vorangegangene Ausfüh-
rungen).

Alle bauplanungs- und bauordnungsrechtli-
chen Vorgaben können eingehalten wer-
den.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Aufstel
lung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes

• Nachverdichtung einer innerörtlich ge-
legenen Fläche

• Mit der Erweiterung des Angebotes an 
Wohnraum wird die Kreisstadt / der 
Vorhabenträger der bestehenden Nach-
frage gerecht

• Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Belange des Umweltschutzes

• Keine negativen Auswirkungen auf das 
Stadt- und Landschaftsbild

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs, Ordnung des ru-
henden Verkehrs auf dem Grundstück

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

• Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Aufstel
lung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Aufstellung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes sprechen.

Fazit

Im Rahmen der Aufstellung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes wurden die 
zu beachtenden Belange in ihrer Gesamt-
heit untereinander und gegeneinander ab-
gewogen. Aufgrund der genannten Argu-
mente, die für die Planung sprechen, kommt 
die Kreisstadt Homburg zu dem Ergebnis, 
dass der Umsetzung der Planung nichts ent-
gegensteht.
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